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Fahrkostenzuschuss

2030.8.7-F

Fünfzehnte	Änderung	
der	Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat	

vom	10.	November	2016,	Az.	24	-	P	1728	-	3/4

Abschnitt I

Nr. 3.2 der Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums der Finanzen über den Fahrkostenzuschuss 
für die regelmäßigen Fahrten zwischen Wohnung und 
Dienst stätte (Fahrkostenzuschuss-Bekanntmachung – Fkz-
Bek –) vom 15. November 2001 (FMBl. S. 471, ber. 2002 
S. 69; StAnz. 2002 Nr. 27), die zuletzt durch Bekannt-
machung vom 10. November 2015 (FMBl. S. 373; StAnz. 
Nr. 47; JMBl. 2016 S. 2) geändert worden ist, wird wie folgt 
 geändert:

Die Zahl „83“ wird durch die Zahl „85“ ersetzt.

Abschnitt II

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft. 

L a z i k 
Ministerialdirektor

Finanzausgleich

605-F

Dritte	Änderung	
der	Zuweisungsrichtlinie

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	12.	Oktober	2016,	Az.	62	-	FV	6700	-	1/2/34

Abschnitt	I

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat über die 
Zuweisungsrichtlinie (FAZR) vom 16. Januar 2015 (FMBl. 
S. 59), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 11. Mai 
2016 (FMBl. S. 161) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1. In Nr. 2.2 Satz 3 wird die Angabe „100.000 Euro“ durch 
die Angabe „25.000 Euro“ ersetzt. 

2. Nr. 5.3.1 wird wie folgt gefasst:

„5.3.1  Die finanzielle Lage einer Kommune ist in  einer 
Gesamtschau mit mehrjähriger Betrachtung der 
Finanzdaten insbesondere anhand folgender 
Kriterien zu beurteilen:

– Finanzkraft

– Steuerkraft (Art. 4 Abs. 1 FAG) und die Aus-
schöpfung der eigenen Steuereinnahmemög-
lichkeiten

– Größe einer Baumaßnahme im Verhältnis 
zum Volumen des Verwaltungshaushalts

– Höhe der freien Finanzspanne und der Rück-
lagen

– Verhältnis der Finanzkraft zu den Schulden-
dienstleistungen

– Gesamtbelastung des Zuweisungsempfängers 
durch investive Pflichtaufgaben im Finanz-
planungszeitraum.

 Bei Landkreisen und Bezirken tritt an die Stelle 
der Steuerkraft die Umlagekraft (Art. 21 Abs. 3 
FAG). Bei Zweck- und Schulverbänden ist die 
 finanzielle Lage der Zweck- bzw. Schulver-
bandsmitglieder maßgebend.

 Die für die Beurteilung erforderlichen Daten 
sind nach Muster 2 der VV zu Art. 44 BayHO 
nachzuweisen. Kommunen, die auf die dop-
pische Haushaltsführung umgestellt haben, 
verwenden hierfür die vorläufige Fassung von 
Muster 2 – Doppik.



FMBl. Nr. 12/2016 233

 Der Förderrahmen beträgt für

– öffentliche Schulen (Art. 3 Abs. 1 
BayEUG), schulische Sportanlagen 
und schulisch genutzte Anteile 
von Mehrzweckhallen sowie von 
kommunalen Breitensportanlagen 
(Nr. 1 Buchst. a)

0 bis 80 v. H.

– Schülerheime an kommunalen 
Heimschulen gemäß Art. 106 
Satz 2 BayEUG (Nr. 1 Buchst. b), 
 kommunale Schülerheime nach 
Art. 106 Satz 4 BayEUG, die über-
wiegend Schülerinnen und Schüler 
beruflicher Schulen aufnehmen 
(Nr. 1 Buchst. b)

0 bis 40 v. H.

– Kindertageseinrichtungen 
(Nr. 1 Buchst. c)

0 bis 80 v. H.

– kommunale Theater und Konzert-
saalbauten (Nr. 1 Buchst. d)

0 bis 80 v. H.

– erstmalige Einrichtung an beruf- 
lichen Schulen, die mit keiner 
Baumaßnahme in Zusammenhang 
stehen (Nr. 8.3.2, § 5 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2 AVBaySchFG)

0 bis 60 v. H.

 Finanzschwache Kommunen, die von der demo-
grafischen Entwicklung besonders negativ be-
lastet sind, können in begründeten Einzelfällen 
eine Förderquote von bis zu 90 v. H. erhalten. 
Die Gewährung eines „vorausschauenden De-
mografiezuschlags“ im Rahmen der Investiti-
onspauschale nach Art. 12 FAG gilt hierfür als 
zusätzliche Fördervoraussetzung.

 Für Kommunen, deren finanzielle Lage dem 
Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen 
entspricht, kann von folgenden Orientierungs-
werten ausgegangen werden:

– öffentliche Schulen (Art. 3 Abs. 1 
BayEUG), schulische Sportanlagen und 
schulisch genutzte Anteile von Mehr-
zweckhallen sowie von kommunalen 
Breitensportanlagen (Nr. 1 Buchst. a)

50 v. H.

– Schülerheime an kommunalen Heim-
schulen gemäß Art. 106 Satz 2 
BayEUG, kommunale Schülerheime 
nach Art. 106 Satz 4 BayEUG, die 
überwiegend Schülerinnen und 
Schüler beruflicher Schulen aufnehmen 
(Nr. 1 Buchst. b)

20 v. H.

– Kindertageseinrichtungen 
(Nr. 1 Buchst. c)

50 v. H.

– erstmalige Einrichtung an beruflichen 
Schulen, die mit keiner Baumaßnahme 
in Zusammenhang stehen (Nr. 8.3.2, 
§ 5 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 AVBaySchFG)

30 v. H.

 Bei kommunalen Theater- und Konzertsaal-
bauten (Nr. 1 Buchst. d) beträgt der Fördersatz 
 regelmäßig 75 v. H.“

3. Nr. 8.2.1.2 wird wie folgt gefasst:

„8.2.1.2  Bei der Generalsanierung einer Schulsporthalle 
bzw. schulischen Außensportanlage können der 
Förderung auch Flächen zugrunde gelegt wer-
den, die über den aktuellen schulischen Bedarf 
hinausgehen. Die Förderung erfolgt hierbei im 
Umfang der ursprünglich geförderten Neuer-
richtung, sofern es sich bei den Fördermitteln 

um an die Kommune ausgereichte Landesmit-
tel handelte und der Freistaat insoweit einen 
entsprechenden kommunalen Bedarf aner-
kannt hat. Diese Regelung setzt grundsätzlich 
 aktuell mindestens 5 Sportklassen voraus. Kos-
tenhöchstwert ist der aktuelle Kostenrichtwert 
für die ursprünglich errichteten und geförderten 
Übungseinheiten.

 Errichtet bzw. generalsaniert eine Kommune 
bei einer Schule mit weniger als 8 Sportklas-
sen, für die nach der Schulbauverordnung der 
Bedarf für eine Sporthalle bzw. Außensport-
anlage nicht anerkannt ist, eine Sporthalle bzw. 
Außensportanlage, weil eine sonstige gedeckte 
Übungsmöglichkeit bzw. Freisportfläche nicht 
vorhanden ist, so kann eine Förderung nach 
Art. 10 FAG als Schulbaumaßnahme erfolgen. 
Bei der Generalsanierung einer Schulsporthalle 
bzw. schulischen Außensportanlage bei Schulen 
mit mehr als 3, aber weniger als 5 Sportklassen 
sowie bei der Errichtung einer Schulsporthalle 
bzw. Außensportanlage bei Schulen mit mehr 
als 5, aber weniger als 8 Sportklassen wird 
dabei höchstens der Kostenrichtwert für eine 
 Kleinsporthalle bzw. bei Außensportanlagen 
der Kostenrichtwert für einen Allwetterplatz 
(20 m x 28 m) sowie für ein Rasenspielfeld 
(40 m x 60 m) zugrunde gelegt. 

 Eine Förderung der vorgenannten Maßnahmen 
setzt regelmäßig einen schulaufsichtlich fest-
gestellten Bedarf voraus.“

4. Nr. 10.1 wird wie folgt gefasst:

„10.1 Allgemeine Fördervoraussetzungen

 Förderfähig sind Investitionen für professio nelle 
kommunale Theater- und Konzertsaalbauten, 
wenn dort kommunal getragene professionelle 
Theater oder Orchester ihren Sitz haben und 
Betriebskostenzuschüsse bzw. institutionelle 
Zuschüsse des Staatsministeriums für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und Kunst erhalten.

 Als kommunal getragen gelten professionelle 
Theater oder Orchester auch dann, wenn die 
Kommune beherrschenden Einfluss ausüben 
kann bzw. für das jeweilige Ensemble wirt-
schaftlich betrachtet wie für ein eigenes eintritt. 

 Förderfähig sind ferner Investitionen für kom-
munale Kultureinrichtungen von überregiona-
ler Bedeutung am Sitz einer Bezirksregierung, 
die auch als Theater bzw. Konzertsaal genutzt 
werden, sofern die Kommune nicht über einen 
mit Mitteln des Art. 10 FAG geförderten Theater- 
oder Konzertsaalbau verfügt.

 Das Europäische Beihilfenrecht ist zu beachten. 
Insbesondere wird auf die Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 hingewiesen.“

Abschnitt	II

1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. August 
2016 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt Abschnitt I 
Nr. 1 mit Wirkung vom 1. Mai 2016 in Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Ausführung	des	Haushalts	–	Rechnungslegung	–

6323-F

Jahresabschluss	und	Rechnungslegung	
für	das	Haushaltsjahr	2016

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	4.	November	2016,	Az.	17	-	H	3025	-	1/8

1.	 Jahresabschluss

Gemäß Art. 76 Abs. 1 der Bayerischen Haus-
haltsordnung (BayHO) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 630-1-F) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, die zuletzt durch § 1 Nr. 348 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) 
geändert worden ist, in Verbindung mit Nr. 25.1.1 
zu Art. 71 BayHO der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums der Finanzen über die 
Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haus-
haltsordnung (VV-BayHO) vom 5. Juli 1973 (FMBl. 
S. 259), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 
24. Oktober 2013 (FMBl. S. 314) geändert worden 
ist, wird Folgendes bestimmt:

1.1 Abschlusstage

1.1.1 Die Kassenbücher des Freistaates Bayern für das 
Haushaltsjahr 2016 sind von den Kassen am

30.	Dezember	2016

abzuschließen.

1.1.2 Das Staatsministerium der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat (im Folgenden: Finanz-
ministerium) kann bei bestimmten Haushalts-
stellen, soweit es für den Abgleich mit anteiligen 
Bundesmitteln oder die Erstellung des Jahres-
abschlusses durch den Bund erforderlich ist, auf 
Antrag der Ressorts einen früheren Abschluss-
termin festlegen.

1.1.3 Die Staatshauptkasse erhält für den Abschluss 
 ihrer Bücher eine gesonderte schriftliche Mit-
teilung.

1.2 Vorlage der Abschlussnachweisungen

1.2.1 Die Abschlussnachweisungen für den Monat De-
zember 2016 sind von der Staatsoberkasse Bayern 
in Landshut und der Landesjustizkasse Bamberg 
spätestens	bis	3.	Januar	2017	vorzulegen.

1.2.2 Um sicherzustellen, dass alle Rechnungsunter-
lagen übereinstimmen, haben die Kassenleiter 
und Leiter des Aufgabengebietes Buchführung 
sowie die Kassenaufsichtsbeamten die im Muster 
19 zu Art. 71 BayHO vorgesehene Bescheinigung 
in der Abschlussnachweisung für Dezember 2016 
abzugeben.

1.2.3 1Die Abschlussnachweisungen sind in jedem Fall 
so rechtzeitig per E-Mail zu übermitteln, dass sie 
zu dem vorgenannten Termin ausnahmslos bei der 
Staatshauptkasse vorliegen. 2Die Originale der 
Abschlussnachweisungen sind auf dem Postweg 
unverzüglich zu übersenden. 3Die Übertragungs-

dateien müssen spätestens zu dem oben genann-
ten Termin für den Abruf durch das Landesamt für 
 Finanzen – Dienststelle München – bereitstehen.

1.3 Sonstiges

1.3.1 1Mit Rücksicht auf die zwangsläufige Mehr-
belastung der Kassen unmittelbar vor Abschluss 
des Haushaltsjahres sind Zahlungsanordnungen 
für das auslaufende Haushaltsjahr der jeweiligen 
Kasse frühzeitig vorzulegen, und	zwar	möglichst	
vor	 dem	 19.	 Dezember,	 spätestens	 jedoch	 bis	
22.	 Dezember	 2016.	 2Bei später eingehenden 
 Anordnungen kann nicht sichergestellt werden, 
dass sie noch zu Lasten der Mittel des Haus-
haltsjahres 2016 ausgeführt werden. 3Zahlungs-
anordnungen, die mittels Datenträger oder durch 
 Datenfernübertragung ausgeführt werden, müssen 
einschließlich des Anordnungsprotokolls	spätes-
tens	am	22.	Dezember	2016	vorliegen. 4Gleicher 
Termin gilt grundsätzlich auch für die Bereitstel-
lung der IHV-Anordnungsdaten.

1.3.2 Verwahrungen und Vorschüsse sind, soweit mög-
lich, noch vor Schluss des Haushaltsjahres abzu-
wickeln.

1.3.3 1Besoldungs-, Versorgungs- und ähnliche Ausga-
ben für einen nach dem 31. Dezember 2016 liegen-
den Zeitraum, die vor dem 1. Januar 2017 geleistet 
werden, sind in Übereinstimmung mit der Veran-
schlagung im Haushalt zunächst vorschussweise 
zu buchen. 2Im Januar 2017 sind diese Haushalts-
ausgaben in die Sachbücher des neuen Haushalts-
jahres zu übernehmen.

1.4 Buchungen nach Abschluss des Haushaltsjahres 
(Auslaufperiode)

1.4.1 1Für den Abschluss der Sachbücher der obersten 
Staatsbehörden bei der Staatsoberkasse Bayern 
in Landshut wird der 17.	 Januar	 2017 festge-
legt. 2In unabweisbaren Einzelfällen können die	
	obersten	Staatsbehörden daher abschließende, für 
den Haushaltsabschluss bedeutsame Ausgaben,	
noch bis	längstens	17.	Januar	2017	aus Mitteln 
des Haushaltsjahres 2016 leisten. 3Die Zahlungs-
anordnungen müssen hierfür am	13.	Januar	2017	
bis spätestens Dienstschluss vorliegen. 4Buchun-
gen nachgeordneter	Behörden	müssen von der 
obersten Dienstbehörde gebilligt werden. 

1.4.2 1Wegen der Zuordnung von Zahlungen zum 
richtigen Haushaltsjahr wird auf Art. 72 BayHO 
verwiesen. 2Demnach gilt grundsätzlich das Fäl-
ligkeitsprinzip und nicht der Umstand, wann die 
abzugeltende Gegenleistung erbracht wurde oder 
erbracht werden wird. 3Zahlungen, die im abge-
laufenen Haushaltsjahr	 fällig	waren,	sind des-
halb grundsätzlich noch in der  Auslaufperiode 
zu  buchen. 4Zur Vermeidung von zusätzlicher 
 Arbeitsbelastung bei der Staatsoberkasse Bayern 
in Landshut soll aber auf die schriftliche Anord-
nung von im alten Haushaltsjahr fälligen Zah-
lungen unter 2.500 Euro verzichtet werden. 5Für 
 Anordnungen über ein maschinelles Verfahren 
gilt diese Bagatellgrenze nicht.
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1.4.3 Für alle in den Sonderprogrammen des Einzel-
plans 13 (Kap. 13 07, 13 08, 13 12, 13 14, 13 15, 13 
30, 13 31, 13 40, 13 41 und 13 44) veranschlagten 
Maßnahmen sind Buchungen nach dem 30. De-
zember 2016 nicht mehr zulässig, da diese Aus-
gaben in der Auslaufperiode durch entsprechende 
Gegenbuchungen (Entnahmen) aus Sonderver-
mögen abzugleichen sind.

1.4.4 1Vorstehende Regelung gilt nicht für abschließen-
de Buchungen des Einzelplans 13 (einschließlich 
Sondervermögen hierzu), soweit das Finanz-
ministerium oder das Landesamt für Finanzen – 
Dienststelle München/Staatsschuldenverwaltung 
– anordnende Stelle ist. 2Wegen des Abschlusses 
hierfür ergeht gesonderte schriftliche Mitteilung.

1.4.5 In Ergänzung der VV Nr. 27 zu Art. 71 BayHO 
gilt für Buchungen bei unrichtigen Titeln, die in 
der Staatsoberkasse Bayern in Landshut nach dem 
Jahresabschluss festgestellt werden, Folgendes:

1.4.5.1 1Beruht der Fehler auf einer unrichtigen Kassen-
anordnung, so hat die anordnende Dienststelle 
bis spätestens zum oben genannten Termin eine 
Berichtigung über die zuständige oberste Staats-
behörde zu veranlassen. 2Hält diese eine Ände-
rung für notwendig, erstellt sie in eigener Zustän-
digkeit eine entsprechende Kassenanordnung und 
sendet diese direkt an die Staatsoberkasse Bayern 
in Landshut.

1.4.5.2 1Beruht der Fehler auf einem Versehen der Staats-
oberkasse Bayern in Landshut, so kann eine Be-
richtigung bei der Staatshauptkasse bis spätestens 
zum oben genannten Termin beantragt werden. 
2Nach Zustimmung der Staatshauptkasse, die 
Rücksprache mit dem für den jeweiligen Einzel-
plan zuständigen Ressorts hält, hat die Staatsober-
kasse Bayern in Landshut einen kasseninternen 
Auftrag zu fertigen.

1.4.5.3 In beiden Fällen ist von der Berichtigung von Baga-
tellfällen – soweit die Beeinträchtigung im neuen 
Haushaltsjahr nicht fortbesteht – grundsätzlich 
abzusehen.

1.5 Bundesmittel

Bei der Bewirtschaftung von Bundesmitteln sind 
die entsprechenden Bestimmungen des Bun-
des zum Jahresabschluss zu beachten (vgl. ins-
besondere Jahresabschlussrundschreiben vom 
28.09.2016 – Gz. II A 2 - H 2202/16/10003 und 
Rechnungslegungsrundschreiben vom 10.10.2016 
– Gz. II A 8 - H 3025/16/10001; veröffentlicht im 
Internet unter	 http://kkr.bund.de;	 Untermenü: 
Rechnungslegung_Jährliche Rundschreiben zur 
Rechnungslegung). 

2.	 Rechnungslegung	 über	 die	 Einnahmen	 und	
	Ausgaben	des	Freistaates	Bayern

Ergänzend zu der Bekanntmachung des Baye-
rischen Staatsministeriums der Finanzen zu den 
Rechnungslegungsrichtlinien – (RlR) vom 3. März 
2006 (FMBl. S. 43, StAnz. Nr. 10) wird für die 
Rechnungslegung für das Haushaltsjahr 2016 
 gemäß Art. 80 Abs. 2, Art. 81 und 85 BayHO  sowie 

der VV Nr. 12.1 zu Art. 80 BayHO im Einver-
nehmen mit dem Obersten Rechnungshof Folgen-
des bestimmt:

2.1 Einzelrechnungen und Gesamtrechnung

2.1.1 Die Einzelrechnungen sind von der Landesjustiz-
kasse Bamberg	ab	3.	Januar	2017, von der Staats-
oberkasse Bayern in Landshut	ab	31.	Januar	2017	
auf Abruf durch den Obersten Rechnungshof oder 
die Rechnungsprüfungsämter bereitzuhalten.

2.1.2 1Die Finanzkassen haben eine Titelübersicht in 
der Form der KAJ (Zusammenstellung der Zah-
lungen für die Monate Januar bis Dezember 2016) 
als Nachweis für die Gesamtrechnung zusam-
men mit der Abschlussnachweisung für den Mo-
nat Dezember	bis	spätestens	2.	Januar	2017	der 
Staatsoberkasse Bayern in Landshut als Datei zu 
übersenden. 2Die Staatshauptkasse hat die Zent-
ralrechnung samt Anhang und Zusammenstellung 
(VV Nr. 8.3.4 zu Art. 80 BayHO)	bis	spätestens	
9.	Juni	2017	dem Obersten Rechnungshof elektro-
nisch zu übersenden.

2.2 Übersichten für die Sondervermögen und Rück-
lagen

Die Staatsoberkasse Bayern in Landshut über-
sendet die Übersichten für die Sondervermögen 
und Rücklagen	bis	spätestens	7.	Februar	2017	der 
Staatshauptkasse.

2.3 Plan über die Verwendung der aus dem abgelau-
fenen Haushaltsjahr zu übertragenden Ausgabe-
reste, Nachweisungen über Inanspruchnahme von 
Verpflichtungsermächtigungen und über einge-
gangene Verpflichtungen und Nachweisungen der 
Verstärkungen im Hochbau

2.3.1 1Die nach Nr. 2.2 RlR zu übersendenden Pläne, 
die Nachweisungen nach den Mustern 4a und 
4b zu Art. 34 BayHO und die Anlagen V/3 und 
VII/1 sind dem Finanzministerium	bis	spätestens	
21.	Februar	2017	zuzuleiten. 2Dabei ist darauf zu 
achten, dass die Nachweisungen nach Muster 4a 
und 4b zu Art. 34 BayHO einzelplanweise getrennt 
verfasst werden. 3Die Nachweisungen über die In-
anspruchnahme der Verpflichtungsermächtigun-
gen sind sorgfältig und vollständig zu erstellen. 
4Gegebenenfalls ist Fehlanzeige zu erstatten.

2.3.2 1Bei der Übertragung von Ausgaberesten ist im 
Hinblick auf die Bestimmung im Art. 45 Abs. 3 
BayHO ein äußerst strenger Maßstab anzulegen. 
2Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
die übertragenen Ausgabereste in den letzten Jah-
ren deutlich angestiegen sind.

2.3.3 1Übertragbare Ausgabemittel, die für den ur-
sprünglichen Zweck nicht mehr benötigt werden, 
sind bereits bei der Aufstellung der Pläne über die 
Verwendung der zu übertragenden Ausgabereste 
konsequent in Abgang zu stellen. 2Dabei ist auch 
zu beachten, dass Ausgabereste gemäß Art. 45 
Abs. 2 Satz 1 BayHO grundsätzlich nur bis zum Ende 
des auf die Bewilligung folgenden zweitnächsten 
Haushaltsjahres verfügbar bleiben. 3Ferner ist die 
Bildung von Ausgaberesten insoweit unzulässig, 
als diese auf der gleichzeitigen Inanspruchnahme 
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von (Personal-)Verstärkungsmitteln beruhen; die 
Sonderregelungen für budgetierte Ansätze bleiben 
unberührt.

2.4 Bearbeitung „Nichtreste-Titel mit negativem ver-
bleibendem Rest“
1Um sicherzustellen, dass bei Nicht-Restetiteln 
keine Haushaltsüberschreitungen verbleiben 
(z. B. wegen einer Deckung für einen anderen 
Ansatz), sind die Deckungen usw. auch bei Nicht-
Restetiteln so zu buchen, dass diese Titel nicht oder 
maximal mit dem in der Anlage I (Nr. 4.2.1 RlR) 
genannten Betrag im IHV-Report „Nicht-Restetitel 
mit negativem verbleibenden Rest“ stehen. 2Ab-
weichungen sind nur bei gemeinsam bewirtschaf-
teten Personalausgaben und bei über- und außer-
planmäßigen Ausgaben, die nicht im gleichen Jahr 
durch Einsparungen beim gleichen Einzelplan 
gedeckt wurden, zulässig. Grund hierfür ist, dass 
in der Anlage I nur die Fälle stehen, bei denen 
die Ist-Ausgaben den Haushaltsansatz zuzüglich 
Vorjahresrest übersteigen.

2.5 Über- und außerplanmäßige Ausgabemittel oder 
Verpflichtungsermächtigungen
1Anträge auf über- und außerplanmäßige Aus-
gabemittel oder Verpflichtungsermächtigungen 
sind gemäß VV 2.3.1 zu Art. 37 BayHO zu stellen, 
bevor eine Maßnahme eingeleitet oder eine Zusage 
gemacht wird, die zu einer über- oder außerplan-
mäßigen Ausgabe führt. 2Soweit in Einzelfällen 
aufgrund von Inaussichtstellungen Ausgabemittel 
verausgabt worden sind, müssen die Anträge dem 
Finanzministerium	 bis	 spätestens	 14.	 Februar	
2017	vorgelegt werden, da sonst eine ordnungs-
gemäße Mitteilung an den Landtag gemäß Art. 37 
Abs. 4 BayHO und Art. 38 Abs. 1 Satz 2 BayHO 
nicht sichergestellt werden kann. 3Insbesondere 
für Mehrausgaben von 50.000 Euro und darüber 
sollten die formellen Anträge möglichst noch im 
Januar 2017 eingehen. 

2.6 Anlagen der obersten Staatsbehörden zu den 
 Beiträgen zur Haushaltsrechnung

2.6.1 1Um die Haushaltsrechnung rechtzeitig fertigstel-
len zu können, ist die Einhaltung des in Nr. 3.2 
RlR festgelegten Termins für die Übersendung der 
 Beiträge zur Haushaltsrechnung – jeweils erster 
Arbeitstag im August – unbedingt notwendig. 
2Eine Fristverlängerung ist nur in dringenden 
Ausnahmefällen nach Absprache mit dem Finanz-
ministerium möglich. 

2.6.2 Anlage II – Nachweisung über die Einnahmen und 
Ausgaben sowie über den Bestand an Sonderver-
mögen
1Für die gemäß Nr. 4.2.2 RlR zu erstellende Anlage II 
wird ergänzend bestimmt, dass alle staatlichen, 
rechtlich unselbständigen Sondervermögen auf-
zunehmen sind, die in den entsprechenden An-
lagen bzw. Erläuterungen der Einzelpläne des 
Haushaltsplans enthalten sind. 2Dies gilt auch 
soweit staatliches Sondervermögen von rechtlich 
selbständigen Körperschaftshaushalten wie Uni-
versitäten usw. verwaltet wird. 3Zum staatlichen 
Sondervermögen gehören auch die nicht rechts-
fähigen, staatlich verwalteten Stiftungen. 

2.6.3 Neben den in den Nrn. 4.2.1 bis 4.2.4 und 4.2.6 
RlR bezeichneten Anlagen zu den Beiträgen zur 
Haushaltsrechnung sind gemäß Nr. 4.2.5 RlR zur 
Haushaltsrechnung 2016 folgende Anlagen zu er-
stellen:

2.6.4 Anlage V/1 – Nachweisung aller Ausgaben zu 
Lasten von veranschlagten Verstärkungsmitteln, 
soweit nicht unter nachfolgenden Nrn. 2.6.5 bis 
2.6.11 erfasst.

Soweit budgetierte Ansätze verstärkt worden sind, 
muss der Nachweis der Verstärkung zumindest 
budgetweise nachzuvollziehen sein. Das heißt 
es reicht aus, wenn statt des Titels der verstärkt 
wurde, nur „Budget“ in die Kopfzeile eingetragen 
wird.

2.6.5 Anlage V/2 – Nachweisung von Ausgaben zu 
 Lasten der Verstärkungsmittel für sächliche Ver-
waltungsausgaben (Titel 548 ..) in den Sammel-
kapiteln der Einzelpläne.

2.6.6 Anlage V/3 – Nachweisung der Ausgaben zu Las-
ten der bei einem Ressort für andere Einzelpläne 
veranschlagten Verstärkungsmittel (auch Kap. 13 
03 Titel 461 01 und 529 03). 
1Die Nachweisung ist sowohl von dem Ressort, 
bei dem die Mittel veranschlagt sind, als auch von 
dem Ressort, das den rechnungsmäßigen Nach-
weis führt, zu erstellen. 2Die nachzuweisenden 
Verstärkungen sind einzelplanweise zu summie-
ren. 3Durch gegenseitige Übersendung der Nach-
weisung an das jeweils betroffene Ressort vor Er-
stellung der Restelisten soll sichergestellt werden, 
dass bei der Aufstellung der Haushaltsrechnung 
keine diesbezüglichen Differenzen auftreten 
können. 4Gemeinsam bewirtschaftete und ver-
stärkungsfähige Personalausgaben können nach 
Maßgabe des Haushaltsvermerks bei Kap. 13 03 
Tit. 461 01 nur verstärkt werden, soweit sie nicht 
innerhalb des jeweiligen Einzelplans im Rahmen 
der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten ausgegli-
chen werden können. 5Sofern nach dem Abgleich 
noch Verstärkungsmittel aus Kap. 13 03 Tit. 461 
01 benötigt werden, sind diese beim Finanzminis-
terium bis	zum	14.	Februar	2017	zu beantragen. 
6Diesbezüglich zugewiesene Mittel sind in der 
Anlage V/3 nachzuweisen.

2.6.7 Anlage VI/1 – Nachweisung der Einsparungen 
zugunsten von Minderausgaben insbesondere in 
den Sammelkapiteln der jeweiligen Einzelpläne.

2.6.8 Anlage VI/2 – Nachweisung der Einsparungen 
zugunsten der bei Kap. 13 03 Tit. 972 04 veran-
schlagten Globalen Minderausgabe zum Haus-
haltsabgleich 2016 

2.6.9 Anlage VII/1 – Nachweisung über die bei einzel-
nen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vor-
genommene Verstärkung gemäß Nr. 1.3 DBestHG 
2015/2016. 
1Diese Anlage ist maschinell aus dem Integrier-
ten Haushalts- und Kassenverfahren (IHV) – Ver-
fahrenskomponente Restebearbeitung/Auskunft 
– abrufbar. 2Die nach Nr. 1.3 DBestHG 2015/2016 
zulässigen Verstärkungen von einzelnen Hoch-
bautiteln werden in der Weise in den Zentral-
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rechnungen dargestellt, dass bei dem verstärkten 
Ansatz Mehrausgaben, die jedoch nicht als über-
planmäßige Ausgaben behandelt werden, nach-
gewiesen werden. 3Bei den Ansätzen, bei denen 
die entsprechenden Einsparungen zu erbringen 
sind, werden Minderausgaben in entsprechender 
Höhe ausgewiesen.

2.6.10 Anlage VIII – Budgetabschlüsse

Diese Anlage ist maschinell aus dem IHV – Ver-
fahrenskomponente Restebearbeitung/Auskunft 
– abrufbar.

2.6.11 Anlage IX – Nachweisung der Mehrausgaben 
 eines Budgets nach Nr. 12.9 DBestHG
1In der Anlage IX sind die Mehrausgaben eines 
Budgets nach Nr. 12.9 DBestHG 2015/2016 nach-
zuweisen, die aus Einsparungen bzw. Mehrein-
nahmen geleistet werden, wenn sie einen Betrag 
von 500.000 Euro übersteigen. 2Bei der Berech-
nung der Mehrausgaben sind Ausgabereste nicht 
zu berücksichtigen. 3Mehrausgaben aufgrund 
eines expliziten Deckungs- oder Koppelungsver-
merks bleiben außer Betracht.

3.	 Schlussbestimmungen

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
1. Januar 2016 in Kraft; sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2017 außer Kraft.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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Ausbildungs-	und	Prüfungswesen

Durchführung	der	Zwischenprüfung	2017	
in	der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	

Schwerpunkt	Staatsfinanz

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	8.	November	2016,	Az.	26	-	P	3532	-	2/4

In der Zeit vom	12.	bis	21.	April	2017	findet die Zwischen-
prüfung 2017 für die Regierungsinspektoranwärter und 
Regierungsinspektoranwärterinnen 2016 und für Beamte 
und Beamtinnen in der Ausbildungsqualifizierung für die 
dritte Qualifikationsebene statt, die im Herbst 2016 mit der 
Ausbildung dazu begonnen haben.

Sofern die Durchführung einer Wiederholungsprüfung 
erforderlich werden sollte, wird sie voraussichtlich in der 
Zeit vom	7.	bis	14.	Juli	2017	abgehalten.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Abschnitts der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt Staatsfinanz (FachV-StF) vom 15. November 2011 
(GVBI. S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F), die durch § 1 Nr. 134 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, sowie der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Fe-
bruar 1984 (GVBl. S. 76, BayRS 2030-2-10-F), die zuletzt 
durch § 1 der Verordnung vom 17. April 2013 (GVBl. S. 222) 
geändert worden ist.

Zur Durchführung der §§ 24 ff. FachV-StF wird für die 
 Zwischenprüfung 2017 Folgendes bestimmt:

Schriftliche Arbeiten sind in den Fächern bzw. Teilgebieten

– Staatsrecht, Allgemeines Verwaltungsrecht einschließ-
lich Verwaltungsverfahrensrecht und Allgemeines 
 Beamtenrecht,

– Versorgungsrecht und Besoldungsrecht,

– Privatrecht,

– Arbeitsrecht, 

– Wirtschaftswissenschaften

zu fertigen (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 FachV-StF).

Anträge auf Nachteilsausgleich sind spätestens bis zum 
13.	Februar	2017	auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden 
bzw. bei der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorzu-
legen. Später eingehende Anträge können nur in begrün-
deten Einzelfällen berücksichtigt werden.

Hü b n e r 
Ministerialdirektor

Durchführung	der	Zwischenprüfung	2017	
in	der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	

Schwerpunkt	Steuer

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	8.	November	2016,	Az.	26	-	P	3532	-	3/4

In der Zeit vom	 12.	bis	21.	April	2017	findet die Zwi-
schenprüfung 2017 für die Steuerinspektoranwärter und 
Steuer inspektoranwärterinnen 2016 und für Beamte und 
Beamtinnen in der Ausbildungsqualifizierung für die dritte 
Qualifikationsebene statt, die im Herbst 2016 mit der Aus-
bildung dazu begonnen haben.

Sofern die Durchführung einer Wiederholungsprüfung 
erforderlich werden sollte, wird sie voraussichtlich in der 
Zeit vom	11.	bis	18.	Juli	2017 abgehalten.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Teils (§§ 33 bis 49) der Steuerbeamtenausbildungs- und 
Prüfungsordnung (StBAPO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1581), die zu-
letzt durch Art. 5 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2392) geändert worden ist.

Zur Durchführung der §§ 33 ff. StBAPO wird für die 
 Zwischenprüfung 2017 Folgendes bestimmt:

Zu § 35
Anträge auf Nachteilsausgleich sind bis zum	5.	Januar	
2017	auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden bzw. bei der 
Vor sitzenden des Prüfungsausschusses vorzulegen.  Später 
eingehende Anträge können nur in begründeten Ein-
zelfällen berücksichtigt werden.

Zu § 47 Abs. 1
Steuerinspektoranwärter und Steuerinspektoranwärte-
rinnen, die auch die Wiederholungsprüfung nicht be-
stehen, scheiden mit Aushändigung der Mitteilung über 
das endgültige Nichtbestehen der Zwischenprüfung aus 
dem Beamtenverhältnis auf Widerruf aus; für Beamte und 
 Beamtinnen in der Ausbildungsqualifizierung für die 
 dritte Qualifikationsebene endet diese mit Bekanntgabe 
des  Prüfungsergebnisses.

Hü b n e r 
Ministerialdirektor
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Durchführung	der	Qualifikationsprüfung	2017
für	den	Einstieg	in	der	zweiten	Qualifikationsebene

der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	
Schwerpunkt	Staatsfinanz

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	8.	November	2016,	Az.	26	-	P	3533	-	2/4

In der Zeit vom	10.	bis	19.	April	2017	findet der schriftliche 
Teil der Qualifikationsprüfung 2017 für den Einstieg in 
der zweiten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Ver-
waltung und Finanzen Schwerpunkt Staatsfinanz für die 
Regierungssekretäranwärter und Regierungssekretäran-
wärterinnen 2015 und für Beamte und Beamtinnen in der 
Ausbildungsqualifizierung für die zweite Qualifikations-
ebene statt, die im Herbst 2015 mit der Ausbildung dazu 
begonnen haben.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Abschnitts der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt Staatsfinanz (FachV-StF) vom 15. November 2011 
(GVBI. S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F), die durch § 1 Nr. 134 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, sowie der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Fe-
bruar 1984 (GVBl. S. 76, BayRS 2030-2-10-F), die zuletzt 
durch § 1 der Verordnung vom 17. April 2013 (GVBl. S. 222) 
geändert worden ist.

Zur Durchführung der §§ 24 ff. FachV-StF wird Folgendes 
bestimmt:

Schriftliche Prüfungen sind in den Fächern

– Besoldungsrecht und Kindergeldrecht,

– Tarifrecht und Sozialversicherungsrecht,

– Versorgungsrecht und Beamtenrecht,

– Staatskunde, Politische Bildung und Verwaltungskunde 
und

– Haushaltsrecht, Kassen- und Rechnungswesen

abzulegen (§ 31 Abs. 1 Nr. 1 FachV-StF).

Anträge auf Nachteilsausgleich sind bis zum	3.	Februar	
2017	auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden bzw. bei der 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorzulegen. Nach 
diesem Termin eingehende Anträge können nur in begrün-
deten Einzelfällen berücksichtigt werden.

Hü b n e r 
Ministerialdirektor

Durchführung	der	Qualifikationsprüfung	2017
für	den	Einstieg	in	der	zweiten	Qualifikationsebene

der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	
Schwerpunkt	Steuer	

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,		

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	8.	November	2016,	Az.	26	-	P	3533	-	3/5

In der Zeit vom	10.	bis	21.	April	2017	findet der schrift-
liche Teil der Qualifikationsprüfung für den Einstieg in 
der zweiten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Ver-
waltung und Finanzen Schwerpunkt Steuer 2017 für die 
Steuersekretäranwärter und Steuersekretäranwärterinnen 
2015 und für Beamte und Beamtinnen in der Ausbildungs-
qualifizierung für die zweite Qualifikationsebene statt, die 
im Herbst 2015 mit der Ausbildung dazu begonnen haben.

Sofern die Durchführung einer Wiederholungsprüfung 
erforderlich werden sollte, wird sie voraussichtlich in der 
Zeit vom	9.	bis	17.	Oktober	2017	abgehalten.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Teils (§§ 33 bis 49) der Steuerbeamtenausbildungs- und 
-prüfungsordnung (StBAPO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1581), die zu-
letzt durch Art. 5 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2392) geändert worden ist. 

Zur Durchführung der §§ 33 ff. StBAPO wird für die Quali-
fikationsprüfung 2016 für den Einstieg in der zweiten 
Quali fikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und 
Finanzen Schwerpunkt Steuer Folgendes bestimmt:

Als fünftes Prüfungsgebiet (§ 38 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e 
StBAPO) ist eine Aufgabe aus dem Bereich Steuererhe-
bung in Verbindung mit Fragen der Datenverarbeitung zu 
bearbeiten.

Das Fach Körperschaftsteuer wird im Rahmen der Aufgabe 
„Steuern vom Einkommen und Ertrag“ gemäß § 38 Abs. 1 
Nr. 1 Buchst. b StBAPO mitgeprüft.

Anträge auf Nachteilsausgleich gemäß § 35 Abs. 3  StBAPO 
sind bis zum	20.	Januar	2017	auf dem Dienstweg beim 
Vorsitzenden bzw. bei der Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses vorzulegen. Nach diesem Termin  eingehende 
Anträge können nur in begründeten Ausnahmefällen 
 berücksichtigt werden.

Hü b n e r 
Ministerialdirektor
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Durchführung	der	Qualifikationsprüfung	2017
für	den	Einstieg	in	der	dritten	Qualifikationsebene

der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	
Schwerpunkt	Staatsfinanz	

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	8.	November	2016,	Az.	26	-	P	3534	-	2/5

In der Zeit vom	29.	Juni	bis	6.	Juli	2017	findet der schrift-
liche Teil der Qualifikationsprüfung 2017 für den Einstieg 
in der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Ver-
waltung und Finanzen Schwerpunkt Staatsfinanz für die 
Regierungsinspektoranwärterinnen und Regierungsins-
pektoranwärter 2014 und für Beamtinnen und Beamte in 
der Ausbildungsqualifizierung für die dritte Qualifikati-
onsebene statt, die im Herbst 2014 mit der Ausbildung dazu 
begonnen haben.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Abschnitts der Verordnung über den fachlichen Schwer-
punkt Staatsfinanz (FachV-StF) vom 15. November 2011 
(GVBI. S. 579, BayRS 2038-3-5-6-F), die durch § 1 Nr. 134 
der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. S. 286) geän-
dert worden ist, sowie der Allgemeinen Prüfungsordnung 
(APO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Fe-
bruar 1984 (GVBl. S. 76, BayRS 2030-2-10-F), die zuletzt 
durch § 1 der Verordnung vom 17. April 2013 (GVBl. S. 222) 
geändert worden ist.

Zur Durchführung der §§ 24 ff. FachV-StF wird Folgendes 
bestimmt:

Schriftliche Arbeiten sind in den Fächern bzw. Teilgebieten

– Allgemeines Verwaltungsrecht einschließlich Verwal-
tungsverfahrensrecht und Allgemeines Beamtenrecht,

– Versorgungsrecht und Kindergeldrecht,

– Zivilrecht,

– Arbeitsrecht und

– Wirtschaftswissenschaften

zu fertigen (§ 31 Abs. 1 Nr. 3 FachV-StF).

Anträge auf Nachteilsausgleich sind bis zum	28.	April	2017	
auf dem Dienstweg beim Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses vorzulegen. Nach diesem Termin eingehende 
Anträge können nur in begründeten Einzelfällen berück-
sichtigt werden.

Hü b n e r 
Ministerialdirektor

Durchführung	der	Qualifikationsprüfung	2017
für	den	Einstieg	in	der	dritten	Qualifikationsebene

der	Fachlaufbahn	Verwaltung	und	Finanzen	
Schwerpunkt	Steuer

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	8.	November	2016,	Az.	26	-	P	3534	-	3/5

In der Zeit vom	29.	Juni	bis	6.	Juli	2017	findet der schrift-
liche Teil der Qualifikationsprüfung 2017 für den Einstieg 
in der dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Ver-
waltung und Finanzen Schwerpunkt Steuer für die Steu-
erinspektoranwärter und Steuerinspektoranwärterinnen 
2014 und für Beamte und Beamtinnen in der Ausbildungs-
qualifizierung für die dritte Qualifikationsebene statt, die 
im Herbst 2014 mit der Ausbildung begonnen haben.

Die Wiederholungsprüfung (schriftlicher Teil) für die Prü-
fungsteilnehmer und Prüfungsteilnehmerinnen, die die 
Qualifikationsprüfung 2017 für den Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und 
Finanzen Schwerpunkt Steuer erstmals nicht bestehen, 
findet voraussichtlich in der Zeit vom	28.	September	bis	
9.	Oktober	2017	statt.

Für die Prüfungen gelten die Bestimmungen des Vierten 
Teils (§§ 33 bis 49) der Steuerbeamtenausbildungs- und 
-prüfungsordnung (StBAPO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29. Oktober 1996 (BGBl. I S. 1581), die zu-
letzt durch Art. 5 der Verordnung vom 22. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2392) geändert worden ist. 

Anträge auf Nachteilsausgleich gemäß § 35 Abs. 3  StBAPO 
sind bis zum	6.	März	2017	auf dem Dienstweg beim Vorsit-
zenden bzw. bei der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
vorzulegen. Später eingehende Anträge können nur in be-
gründeten Einzelfällen berücksichtigt werden.

Hü b n e r 
Ministerialdirektor
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Ausbildungsqualifizierung	für	Ämter	
ab	der	dritten	Qualifikationsebene	

in	der	Fachlaufbahn	
Naturwissenschaft	und	Technik,		

fachlicher	Schwerpunkt	Verwaltungsinformatik

Bekanntmachung	
des	Bayerischen	Staatsministeriums	der	Finanzen,	

für	Landesentwicklung	und	Heimat

vom	11.	November	2016,	Az.	26	-	P	3145	-	1/32

In den Jahren 2017 und 2018 sollen wieder Beamtinnen 
und Beamte, die in der ersten Qualifikationsebene ein-
gestiegen sind und bereits die Modulare Qualifizierung 
bzw. die Ausbildungsqualifizierung für Ämter ab der 
zweiten Qualifikationsebene erfolgreich durchlaufen ha-
ben  sowie Beamtinnen und Beamte, die in der zweiten 
Quali  fikationsebene eingestiegen sind, zur Ausbildungs-
qualifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikationsebene 
in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik mit 
fachlichem Schwerpunkt Verwaltungsinformatik zugelas-
sen werden. 

Die Ausbildungsqualifizierung richtet sich nach dem Leis-
tungslaufbahngesetz (LlbG) sowie der Verordnung über 
den fachlichen Schwerpunkt Verwaltungsinformatik 
(§§ 29 bis 34 FachV-VI).

1. Voraussetzungen	für	die	Zulassung

Die Voraussetzungen für die Zulassung zur Aus-
bildungsqualifizierung sind im Art. 37 Abs. 2 LlbG
beschrieben. Sie müssen erst bei der Zulassungs-
entscheidung vor Beginn der jeweiligen Ausbil-
dungsqualifizierung erfüllt sein. Die jeweilige
Ernennungsbehörde prüft deshalb, welche Zulas-
sungsvoraussetzungen zur Ausbildungsqualifizierung
zum Zulassungszeitpunkt vorliegen.

2. Zulassungsverfahren

In dem Zulassungsverfahren ist festzustellen, ob die
Beamtin oder der Beamte nach dem allgemeinen
 Bildungsstand und den fachlichen Kenntnissen für
die Ausbildungsqualifizierung geeignet ist.

1.1 Termin

Das Zulassungsverfahren wird am	21.	März	2017	am 
Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung und Rechts-
pflege in Bayern für alle Einstellungsbehörden durch-
geführt. Eine Übernachtung von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern am Fachbereich Allgemeine Innere 
Verwaltung ist nicht vorgesehen.

1.2 Gültigkeit

Das Ergebnis des Zulassungsverfahrens hat Gültig-
keit für die Jahre 2017 und 2018, längstens bis zum 
Vorliegen des Ergebnisses des nächsten Zulassungs-
verfahrens, das voraussichtlich im Frühjahr 2019 
durchgeführt werden wird.

1.3 Anmeldebedingungen

Beamtinnen und Beamte, die für eine Ausbildungsqua-
lifizierung für Ämter ab der dritten Qualifikations ebene 
in der Fachlaufbahn Naturwissenschaft und Technik, 
fachlicher Schwerpunkt Verwaltungsinformatik in 
Betracht kommen, können sich auf dem Dienstweg 

bei der jeweils zuständigen Ernennungsbehörde bis 
13.	Januar	2017	melden. Mit ihrer Zustimmung können 
sie auch von ihren Dienstvorgesetzten vorgeschlagen 
werden. Von der Teilnahme am Zulassungsverfahren 
2017 ist ausgeschlossen, wer bereits dreimal an einem 
entsprechenden Zulassungsverfahren teil genommen 
hat (§ 31 Abs. 2 FachV-VI). Die Ernennungsbehörden 
melden bis	30.	Januar	2017	die jeweiligen Anmeldun-
gen gesammelt dem Prüfungsamt am Fachbereich All-
gemeine Innere Verwaltung zur Teilnahme am Zulas-
sungsverfahren unter folgender Adresse:

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 
Rechtspflege in Bayern
– Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung –
Prüfungsamt
Wirthstr. 51
95028 Hof

Hierfür ist das auf der Homepage der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege einge-
stellte Formblatt zu verwenden (www.fhvr-aiv.de  
Studium  Diplom-Verwaltungsinformatik (FH)  
Bewerbung  Ausbildungsqualifizierung). 

Anträge auf Nachteilsausgleich nach § 38 der Allge-
meinen Prüfungsordnung (APO) sind dem Prüfungs-
amt spätestens bis zum 10. Februar 2017 vorzulegen.

1.4 Inhalt und Ablauf des Zulassungsverfahrens

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zulassungs-
verfahren haben unter Aufsicht folgende schriftliche 
Aufgaben (Arbeitszeit insgesamt drei Zeitstunden) zu 
bearbeiten:

1. Eine Aufgabe, mit der Grundkenntnisse in Englisch
sowie die Fähigkeit zum logischen Denken geprüft
werden, und

2. eine Aufgabe aus dem Bereich der Mathematik.

Eventuell für das Zulassungsverfahren zugelassene 
Hilfsmittel werden den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern mit der Ladung mitgeteilt.

1.5 Ergebnis des Zulassungsverfahrens

Das Zulassungsverfahren ist erfolgreich abgeschlos-
sen, wenn mindestens die Endpunktzahl „fünf“ er-
reicht wird. Zur Bildung der Endpunktzahl ist die 
Aufgabe Nr. 1 einfach und die Aufgabe Nr. 2 zweifach 
zu zählen. Die Summe der Einzelpunktzahlen geteilt 
durch drei ergibt die Endpunktzahl.

1.6 Rangliste

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die das Zu-
lassungsverfahren erfolgreich abgeschlossen haben, 
erstellt das Prüfungsamt auf Grundlage der ermit-
telten Endpunktzahlen eine Rangliste. Bei gleicher 
Endpunktzahl entscheidet die Bewertung der Aufgabe 
Nr. 2; Teilnehmende mit gleicher Endpunktzahl sowie 
gleicher Bewertung der Aufgabe Nr. 2 erhalten den 
gleichen Rang. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie die jeweiligen Ernennungsbehörden erhalten 
eine schriftliche Mitteilung über das erzielte Ergebnis 
und gegebenenfalls über den Ranglistenplatz.

3. Auswahl	der	Beamtinnen	und	Beamten,	die	zur	Aus-
bildungsqualifizierung	zugelassen	werden

Über die Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung
entscheidet unbeschadet der laufbahnrechtlichen Vor-

http://www.fhvr-aiv.de
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aussetzungen die jeweilige oberste Dienstbehörde bzw. 
die ggf. zuständige Ernennungsbehörde nach Bedarf 
und Rangliste.

4. Qualifikationserwerb	 für	den	 fachlichen	Schwer-
punkt	Verwaltungsinformatik	bei	einem	Einstieg	in	
der	zweiten	Qualifikationsebene

Die oberste Dienstbehörde stellt den Erwerb der Qua-
lifikation für die Fachlaufbahn Naturwissenschaft 
und Technik, fachlicher Schwerpunkt Verwaltungs-
informatik bei einem Einstieg in der zweiten Quali-
fikationsebene gemäß § 2 FachV-VI oder Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 4 LlbG in Verbindung mit Art. 9 Abs. 2 LlbG 
fest. Auf Nr. 3 der Allgemeinen Regelungen des Lan-
despersonalausschusses im Bereich des Laufbahn- 
und Prüfungsrechts (ARLPA) in der Fassung vom 
11. August 2016 wird hingewiesen.

L a z i k 
Ministerialdirektor
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